
SOLAWI ISARTAL EG
Nachhaltige Landwirtschaft fördern, gestalten, erleben

Anliegen

Mitmachen

Wo du uns findest

SOLAWI Isartal| Oberes Straßfeld 9 | 82065 Baierbrunn

Die SOLAWI Isartal stellt den Acker 

(2,7 ha) bei Münsing auf regenerativen Bio-

Anbau um. Die Ernte und zugekauftes 

Gemüse z.B. der Bio-Gärtnerei 

Weidenkam teilen die Mitglieder in 

wöchentlichen Gemüsekisten. Mit 

ehrenamtlicher Hilfe werden nachhaltige 

Umweltprojekte umgesetzt.

Das wollen wir erreichen: 

❖ Agrarwende hin zu nachhaltiger, 

regenerativer Landwirtschaft

❖ Aktiver Umwelt- und Artenschutz

❖ Lebensmittel schätzen und weniger 

Verschwenden

❖ Begeisterung, Ernährungswissen und 

Landnutzungswissen weitergeben

Die SOLAWI Isartal eG

ist eine gemeinschaftsgetragene Gärtnerei/ 

solidarische Landwirtschaft ansässig in 

Baierbrunn. Der eigene Acker liegt bei 

Münsing.

www.solawi-isartal.de

mitmachen@solawi-isartal.de

Instagram: solawi_isartal/

Gemüsekisten-Stationen

Jeden Mittwoch Abend werden die 

Gemüsekisten zum Abholen angeliefert in:

❖ Weidenkam

❖ Wolfratshausen

❖ Farchach

❖ Icking/Irschenhausen

So kannst du mitmachen: 

❖ Kaufe Genossenschaftsanteile und sei 

Fördermitglied

❖ Werde Gemüsekisten-Abonnent*in

Als Mitglied hast du Mitspracherecht und 

kannst dich ehrenamtlich beteiligen. Im 2-

wöchigen Rhythmus wirst du per E-Mail 

über unsere Aktionen informiert und wirst 

z.B. zum Pflanzen, Ernten und Feiern 

eingeladen.

Regelmäßig vergeben wir zu Stichtagen 

Kistenabonnements:

❖ Erwirb mindestens einen Anteil an der 

Genossenschaft:150 EUR/Anteil 

(Stand 2023)

❖ abonniere eine Gemüsekiste: 

22 EUR/Woche (Stand 2023)

❖ Menge: (Bio-)Gemüse und Obst, 6-8 

Sorten.

Beispielkiste:

❖ Hohenschäftlarn

❖ Baierbrunn

❖ Pullach

❖ München-Solln

http://www.solawi-isartal.de/
mailto:mitmachen@solawi-isartal.de
https://www.instagram.com/solawi_isartal/


SOLAWI ISARTAL EG
So wirst du Mitglied und Kisten-Abonnent*in

Verträge 

herunter-

laden

Fragen 

klären

Unterschreibe 

und sende

SOLAWI Isartal| Oberes Straßfeld 9 | 82065 Baierbrunn

Auf solawi-isartal.de findest du ein 

Paket:

❖ Satzung

❖ Mitgliedschaftsbeitritt

❖ Kisten-Abo

❖ Allgemeine Informationen

Oder fordere Sie per E-Mail an

Gratuliere zur Teilhabe

Als SOLAWI Isartal Mitglied…

❖ … hast du Teil an der Gärtnerei

❖ … teilst du frisches, regionales Gemüse

❖ … bist du Teil einer ökologisch 

interessierten Gemeinschaft

❖ … bist du aktiv im Umwelt- und 

Klimaschutz und in der Agrarwende

Du erreichst uns:

❖ mitmachen@solawi-isartal.de

❖ Wir rufen dich gern zurück.

Du bist 

dabei!

Wenn wir deine Unterlagen erhalten:

Bestätigen wir deine Mitgliedschaft 

schriftlich und ab wann du ggf. deine 

Gemüsekiste bekommst. Die Zahlung 

kannst du dann als Dauerauftrag 

einrichten.

mailto:mitmachen@solawi-isartal.de
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Beteiligungserklärung Solawi Isartal eG 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     BEITRITT  

Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Solawi Isartal eG.  
 

Ich möchte mich mit insgesamt ____________ i Anteilen an der Solawi Isartal eG  beteiligen.  
 

Ich verpflichte mich, die nach Satzung und Gesetz vorgesehenen Zahlungen in Höhe von  

€150 je Geschäftsanteil zu leisten. Insgesamt verpflichte ich mich daher €____________ zu zahlen.   

 

SATZUNG  

Ich bestätige, dass mir die Satzung der Solawi Isartal eG vor Unterzeichnung meiner Beitrittserklä-

rung zur Verfügung gestanden hat (https://solawi-isartal.de). 

Ich nehme zur Kenntnis, dass die Satzung der Solawi Isartal eG eine Kündigungsfrist von  

2 Jahren zum Ende des Geschäftsjahres bestimmt. 

 

DATENSCHUTZ  

Hiermit erteile ich mein Einverständnis, dass meine Daten digital verarbeitet werden dürfen. 

Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können zum Zwecke der Information 

und Arbeit der SOLAWI Isartal eG genutzt werden. 

 

Meine Adressdaten können zudem auch anderen SOLAWI-Mitgliedern zur Kommunikation 

und Vernetzung untereinander bereitgestellt werden:   

▢ Ja  ▢ Nein 

 

     Der Freigabe zum o. g. Zweck kann ich jederzeit widersprechen. 

  

Nachname: Vorname: 
 
 

oder: Firma 
 
 

 

vertreten durch: Nachname 
 
 

Vorname 

Straße PLZ/Ort: 
 
 

Email: Tel: 
 
 

Geburtsdatum:  
 
 

  

 

Datenschutzerklärung 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: Solawi Isartal eG, Oberes Straßfeld 9, 82065 Baierbrunn. - Der Name und die Anschrift wer-
den für die Mitgliederliste der Genossenschaft benötigt (Art. 6 Absatz 1 c DS-GVO i.V.m. § 30 Absatz 2 Satz 1 Nr.1 GenG). Die Steueri-
dentifikationsnummer und das Geburtsdatum werden benötigt, um in Falle einer Gewinnausschüttung die Abgeltungssteuer abführen zu 
können (Art. 6 Absatz 1 c DS-GVO i.V.m § 45 d Absatz 1 EStG) und die gesetzlich vorgesehenen Abfragen zum Kirchensteuermerkmal 
durchführen zu können (Art. 6 Absatz 1 c i.V.m § 51a Absatz 2c, 2e EStG).Über die Adresse, ggfs die E-Mail-Adresse werden Sie von der 
Genossenschaft zu Versammlungen eingeladen (Art. 6 Absatz 1c DS-GVO i.V.m § 46 Absatz 1 Satz 1 GenG i.V.m. § 6 Nr.4 GenG), dar-
über hinaus im Rahmen der Mitgliedschaft über Angebote der Genossenschaft informiert (Art.6 Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. § 1 Absatz 1 
GenG i.V.m. der Satzung). – Sofern eine Bankverbindung abgefragt wird, wird sie benötigt zur Leistung der Einzahlungen auf den Ge-
schäftsanteil per Lastschrift (Art.6 Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. der Beitrittserklärung) und zur Auszahlung von Gewinnen und Auseinander-
setzungsguthaben (Art. 6 Absatz 1 f DS-GVO i.V.m. der Satzung) die Genossenschaft hat ein berechtigtes Interesse an einer unkompli-
zierten und rechtssicheren Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten. - Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich bzw. durch 
die Satzung vorgeschrieben, die Nichtbereitstellung hätte zur Folge, dass die Mitgliedschaft nicht zustande kommen kann. - Die perso-
nenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, soweit nicht im Einzelfall dafür eine Einwilligung erteilt wird. Wir sind allerdings 
gesetzlich verpflichtet, in einigen Fällen Dritten die Einsicht in die personenbezogenen Daten zu gewähren. Das betrifft zum Beispiel ande-
re Mitglieder, den gesetzlichen Prüfungsverband oder Behörden, insbesondere das Finanzamt. - Die Daten werden unterschiedlich auf-
bewahrt: Alle steuerlich relevanten Informationen werden zehn Jahre aufbewahrt (§ 147 AO). Die Daten in der Mitgliederliste (Name und 
Anschrift nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 GenG) werden auch nach dem Ausscheiden nicht gelöscht (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 GenG). 
Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung 
oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung (soweit dem nicht eine gesetzliche Regelung entgegensteht). Auch kann eine 
Datenübertragung angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. - Dar-
über hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz). 

https://solawi-isartal.de/
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ZAHLUNG 

Ich verpflichte mich, meine/n Genossenschaftsanteil/e per Überweisung und - sofern nicht anders 

vereinbart - innerhalb von 2 Wochen nach Zulassung, auf folgende Bankverbindung zu überweisen: 

GLS Bank, Bochum, IBAN: DE86 4306 0967 1259 9313 00, BIC: GENODEM1GLS 

 

 

WIDERRUFSBELEHRUNG  

Ich kann diese Beitrittserklärung ohne Angaben von Gründen innerhalb von zwei Wochen in Text-

form widerrufen. Die Frist beginnt am Tag nach der Unterzeichnung der Beitrittserklärung. Zur Wah-

rung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist schriftlich 

zu richten an: SOLAWI Isartal eG, Peter Tilmann (Vorstand), Oberes Straßfeld 9, 82065 Baierbrunn. 

 

 

 

 

  

Ort, Datum Unterschrift Mitglied 

 

 

Das Formular mit Originalunterschrift bitte per Post schicken an:  

 

SOLAWI Isartal eG 

z. H. Mitgliederverwaltung  

Oberes Straßfeld 9 

 

82065 Baierbrunn 

  

 

 

 

 

 

Zulassung durch die Genossenschaft: 

Dem Antrag wird entsprochen: 

 

  

______________________________    ______________________________ 

(Ort, Datum)        (Unterschrift) 

 

 
i Nach § 4 Abs. (1)  der Satzung muss sich jedes Mitglied mit mindestens einem Geschäftsanteil an der Genossenschaft beteiligen. Es 
stärkt jedoch die Finanz- und Handlungskraft der Genossenschaft, wenn möglichst mehrere Geschäftsanteile übernommen werden. 
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Erntevertrag der SOLAWI Isartal eG

Wir freuen uns, dass Du einen Erntevertrag abschließen möchtest. Dieser Vertrag regelt den Bezug
Deines Ernteanteils.
Voraussetzung ist, dass Du Mitglied unserer Genossenschaft bist. Sämtliche Informationen rund um
die Mitgliedschaft und den Kistenbezug, sowie was Du tun musst um Mitglied zu werden, findest Du
unter https://solawi-isartal.de
Bei Fragen kannst Du gerne eine E-Mail an buero@solawi-isartal.de schicken. Wenn Du ein
persönliches Gespräch wünschst, bitten wir um Angabe einer Telefonnummer, wir rufen gerne
zurück.

1. Persönliche Daten

(Name, Vorname / bzw. Firma, vertreten durch: Name, Vorname)

(Anschrift)

(PLZ, Ort)

(Telefon und Handynummer)

(E-Mail)
2. Ernteanteil

Ich schließe hiermit einen Erntevertrag mit der SOLAWI Isartal eG über einen wöchentlichen
Ernteanteil ab. Der Ernteanteil ist jahreszeitlichen Schwankungen unterworfen und kann durch
Zukauf bei unseren regionalen Kooperationspartnern ergänzt werden. Es gibt keine garantierten
Mengen.
Die Kosten für den wöchentlichen Ernteanteil betragen im Erntejahr 2024 € 22,00 / Woche.
Der Betrag kann zu Beginn einer neuen Saison angepasst werden.
Die Bezahlung erfolgt in monatlichen Raten à EUR 88,00€ (inkl. MwSt.) auf folgendes Konto:

https://solawi-isartal.de
mailto:buero@solawi-isartal.de
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SOLAWI Isartal eG
IBAN: DE86 4306 0967 1259 9313 00

GLS Gemeinschaftsbank eG - BIC GENODEM1GLS
3. Vertragsbedingungen
a. Das Erntejahr 2024 beginnt am 21.02.2024 und endet zum 18.12.2024.
b. Du erhältst im Jahr 2024 an 44 Lieferwochen Deinen Ernteanteil.
c. Bei einem unterjährigen Beitritt wird der Lieferzeitraum entsprechend angepasst.
d. Die Lieferung erfolgt an eine unsere Verteilstationen, die Du Dir aussuchen darfst. Du kannst die

Verteilstation später wechseln, wenn Kapazitäten vorhanden sind. Die Kisten bleiben in den
Verteilstationen, Du entnimmst nur Deinen Anteil an der Ernte.

e. Der Erntevertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, außer er wird bis spätestens
zum 31. Oktober des laufenden Erntejahres in Textform, per Post oder E-Mail an buero@solawi-
isartal.de gekündigt.

f. Eine Benachrichtigung über den Lieferstart im folgenden Jahr erfolgt in Textform per E-Mail.
g. Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen

Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen
Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen.

4. Datenschutz
Hiermit erteile ich mein Einverständnis, dass meine Daten digital verarbeitet werden dürfen.
Meine Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Sie können zum Zwecke der Information
und Arbeit der SOLAWI Isartal eG genutzt werden.
Meine Adressdaten können zudem auch anderen SOLAWI-Mitgliedern zur Kommunikation und
Vernetzung untereinander bereitgestellt werden:▢ Ja ▢ Nein
Der Freigabe zum o. g. Zweck kann ich jederzeit widersprechen.

5. Widerrufsbelehrung
Du kannst Deinen Erntevertrag, ohne Angabe von Gründen, innerhalb von zwei Wochen in
Textform, per Post oder E-Mail widerrufen. Die Frist beginnt spätestens mit Erhalt dieser
Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung eines formlosen
Widerrufsschreibens an: SOLAWI Isartal eG, Oberes Straßfeld 9, 82065 Baierbrunn,
E-Mail: buero@solawi-isartal.de

https://solawi-isartal.de
mailto:buero@solawi-isartal.de
mailto:buero@solawi-isartal.de
mailto:buero@solawi-isartal.de
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Folgen des Widerrufs
Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir erhalten
haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem
die Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für bereits
erbrachte Leistungen, insbesondere gelieferte Ernteanteile, sind keine Rückzahlungen zu leisten.

Ich habe die Bestimmungen des Erntevertrages gelesen und akzeptiert, außerdem
habe ich die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen.

Ort, Datum UnUnterschrift Mitglied

Das Formular mit Originalunterschrift bitte per Post schicken an:
SOLAWI Isartal eG
zu Hdn. des Vorstands
Oberes Straßfeld 9
82065 Baierbrunn
Datenschutzerklärung
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: SOLAWI Isartal eG, Oberes Straßfeld 9, 82065 Baierbrunn.
Der Name und die Anschrift werden für die Mitgliederliste der Genossenschaft benötigt (Art. 6 Absatz 1 c DS-GVO i.V.m. § 30
Absatz 2 Satz 1 Nr.1 GenG). Die Steueridentifikationsnummer und das Geburtsdatum werden benötigt, um in Falle einer
Gewinnausschüttung die Abgeltungssteuer abführen zu können (Art. 6 Absatz 1 c DS-GVO i.V.m § 45 d Absatz 1 EStG) und die
gesetzlich vorgesehenen Abfragen zum Kirchensteuermerkmal durchführen zu können (Art. 6 Absatz 1 c i.V.m § 51a Absatz 2c, 2e
EStG).Über die Adresse, ggfs. die E-Mail-Adresse werden Sie von der Genossenschaft zu Versammlungen eingeladen (Art. 6 Absatz
1c DS-GVO i.V.m § 46 Absatz 1 Satz 1 GenG i.V.m. § 6 Nr.4 GenG), darüber hinaus im Rahmen der Mitgliedschaft über Angebote der
Genossenschaft informiert (Art.6 Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. § 1 Absatz 1 GenG i.V.m. der Satzung). Die Bankverbindung wird
benötigt zur Leistung der Einzahlungen auf den Geschäftsanteil per Lastschrift (Art.6 Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. der
Beitrittserklärung) und zur Auszahlung von Gewinnen und Auseinandersetzungsguthaben (Art. 6 Absatz 1 f DS-GVO i.V.m. der
Satzung) die Genossenschaft hat ein berechtigtes Interesse an einer unkomplizierten und rechtssicheren Erfüllung ihrer
Verbindlichkeiten.
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich bzw. durch die Satzung vorgeschrieben, die Nichtbereitstellung
hätte zur Folge, dass die Mitgliedschaft nicht zustande kommen kann.
Die personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, soweit nicht im Einzelfall dafür eine Einwilligung erteilt wird.
Wir sind allerdings gesetzlich verpflichtet, in einigen Fällen Dritten die Einsicht in die personenbezogenen Daten zu gewähren. Das
betrifft zum Beispiel andere Mitglieder, den gesetzlichen Prüfungsverband oder Behörden, insbesondere das Finanzamt.
Die Daten werden unterschiedlich aufbewahrt: Alle steuerlich relevanten Informationen werden zehn Jahre aufbewahrt (§ 147 AO).
Die Daten in der Mitgliederliste (Name und Anschrift nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 1 GenG) werden auch nach dem Ausscheiden
nicht gelöscht (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 GenG). Sie haben das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die
betreffenden personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung (soweit
dem nicht eine gesetzliche Regelung entgegensteht). Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für Datenschutz).

https://solawi-isartal.de
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Satzung		

	

§	1		 Name,	Sitz	

	

(1)		 Die	Genossenschaft	heißt	Solawi	Isartal	eG.	

	

(2)		 Sitz	der	Genossenschaft	ist	Baierbrunn.	

	

§	2		 Zweck	und	Gegenstand	

	

(1)		 Der	 Zweck	 der	 Genossenschaft	 ist	 die	 Förderung	 der	Wirtschaft	 der	Mitglieder	 durch	 einen	 ge-

meinschaftlichen	Geschäftsbetrieb.	Die	Förderung	erfolgt	durch	die	Versorgung	der	Mitglieder	mit	

ökologischen	Lebensmitteln	aus	regionaler	Erzeugung.		

	

(2)		 Gegenstand	 der	 Genossenschaft	 ist	 die	 Erzeugung	 landwirtschaftlicher	 Produkte	 und	 damit	 der	

Aufbau	regionaler	Versorgungsstrukturen.	Die	Tätigkeit	der	Genossenschaft	kann	sich	auf	die	Lage-

rung,	 die	 Verarbeitung,	 den	 Erwerb,	 die	Übertragung	 und	 den	Vertrieb	 landwirtschaftlicher	 Pro-

dukte	 sowie	 den	 Handel	mit	 Gütern	 des	 täglichen	 Bedarfs	 und	 Dienstleistungen	 erstrecken.	 Die	

Genossenschaft	 kann	Grundstücke	und	Bauten	 in	allen	Rechts-und	Nutzungsformen	bewirtschaf-

ten,	errichten,	erwerben,	und	betreuen.	Hierzu	gehören	Gemeinschaftsanlagen	und	Folgeeinrich-

tungen,	 Läden	 und	 Räume	 für	 Gewerbetreibende,	 gebäudetechnische	 Anlagen	 und	 Anlagen	 zur	

Energieerzeugung	und	-versorgung,	neue	Formen	der	Mobilität	wie	Carsharing	und	E-Mobilität	so-

wie	soziale,	wirtschaftliche	und	kulturelle	Einrichtungen	und	Dienstleistungen.	

	

(3)		 Die	Geschäfte	mit	Nichtmitgliedern	sind	zulässig.		

	

(4)		 Die	Genossenschaft	kann	sich	an	anderen	Unternehmen	beteiligen,	wenn	dies	der	Förderung	der	

Mitglieder	dient.	

	

(5)		 Die	Genossenschaft	bekennt	sich	zu	den	Grundsätzen	der	Menschenrechte.	Sie	 tritt	rassistischen	

Bestrebungen	sowie	diskriminierenden	und	menschenverachtenden	Verhaltensweisen	gegenüber	

anderen	Menschen,	insbesondere	auf	Grund	ihrer	Nationalität,	ethnischen	Zugehörigkeit,	Hautfar-

be,	 Religion,	 Geschlechtsidentität,	 sexuellen	Orientierung,	 Körperformen	 und/oder	 Behinderung,	

aktiv	entgegen.	Dem	widersprechende	Handlungen	sowie	ein	Engagement	in	Parteien	und	Organi-

sationen,	die	dazu	im	Widerspruch	stehen,	sind	mit	einer	Mitgliedschaft	nicht	vereinbar.	

	

§	3		 Mitgliedschaft	

	

(1) Zum	Erwerb	der	Mitgliedschaft	bedarf	es	einer	unbedingten	schriftlichen	Beitrittserklärung,	über	

die	der	Vorstand	entscheidet.	
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(2) Mitglieder	in	der	Genossenschaft	können	natürliche	Personen,	Personengesellschaften	und	juristi-

sche	Personen	des	privaten	und	öffentlichen	Rechts	werden,	

	

a)	die	die	Leistungen	der	Genossenschaft	nutzen	wollen	oder		

b)	an	deren	Mitgliedschaft	die	Genossenschaft	ein	besonderes	Interesse	hat	

c)	und	die	die	Werte,	wie	sie	in	§	2	Absatz	5	der	Satzung	definiert	sind,	respektiert	und	einhalten.	

	

(3) Die	Mitgliedschaft	endet	durch	

	

a)	Kündigung,	

b)	Übertragung	des	gesamten	Geschäftsanteils,	

c)	Tod	bzw.	Auflösung	einer	juristischen	Person	oder	einer	Personengesellschaft	oder	

d)	Ausschluss.	

	

§	4		 Geschäftsanteil,	Nachschusspflicht	

	

(1)	 Der	Geschäftsanteil	beträgt	EUR	150,00.	Er	ist	sofort	in	voller	Höhe	einzuzahlen.	Der	Vorstand	kann	

die	Einzahlung	von	Raten	zulassen.	In	diesem	Fall	sind	auf	den	Geschäftsanteil	sofort	nach	Eintra-

gung	 in	die	Mitgliederliste	EUR	50,-	einzuzahlen.	Vom	Beginn	des	 folgenden	Monats	ab	sind	mo-

natlich	weitere	EUR	50,-	einzuzahlen,	bis	der	Geschäftsanteil	erreicht	ist.	Bis	zur	vollen	Einzahlung	

des	 Geschäftsanteils	 werden	 die	 dem	Mitglied	 von	 der	 Genossenschaft	 gewährten	 Vergütungen	

und	Dividenden	auf	das	Geschäftsguthabenkonto	gutgeschrieben.	

	

(2)		 Jedes	Mitglied	kann	mehrere	Geschäftsanteile	erwerben.	

	

(3)		 Die	Mitglieder	sind	nicht	zur	Leistung	von	Nachschüssen	verpflichtet.		

	

(4)		 Das	Geschäftsjahr	ist	das	Kalenderjahr.	

	

(5)	 Durch	Beschluss	der	Generalversammlung	kann	eine	Beitragsordnung	für	laufende	Beiträge,	fest-

gelegt	werden.	Die	laufenden	Beiträge	werden	für	Leistungen	gefordert,	die	von	der	Genossen-

schaft	zur	Verfügung	gestellt	werden	

	

§	5	 Rechte	und	Pflichten	der	Mitglieder	

	

(1)	Die	Mitglieder	sind	berechtigt,	

	

a)		 die	Leistungen	der	Genossenschaft	zu	nutzen,	

b)		 an	der	Generalversammlung	teilzunehmen,	

c)		 rechtzeitig	vor	Feststellung	des	Jahresabschlusses	durch	die	Generalversammlung	auf	ihre	Kos-

ten	eine	Abschrift	des	Jahresabschlusses,	des	Lageberichts	(soweit	gesetzlich	erforderlich)	und	

des	Berichts	des	Aufsichtsrats	zu	verlangen,	
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d)		 Einsicht	in	das	zusammengefasste	Ergebnis	des	Berichts	über	die	Prüfung	des	Prüfungsverbands	

zu	nehmen,	

e)		 sich	an	Verlangen	von	einem	Zehntel	der	Mitglieder	auf	Einberufung	der	Generalversammlung	

oder	Ankündigung	von	Beschlussgegenständen	zu	beteiligen,	

f)		 das	Protokoll	der	Generalversammlung	einzusehen	und	

g)		 die	Mitgliederliste	einzusehen.	

	

(2)	Die	Mitglieder	sind	verpflichtet,	

	

a)		 die	auf	den	Geschäftsanteil	vorgeschriebenen	Einzahlungen	zu	leisten,	

b)		 die	Interessen	der	Genossenschaft	in	jeder	Weise	zu	fördern,	

c)		 die	Satzung	der	Genossenschaft	einzuhalten	und	die	von	den	Organen	der	Genossenschaft	ge-

fassten	Beschlüsse	auszuführen,	

d)		 eine	Änderung	ihrer	Anschrift	mitzuteilen.		

	

§	6	 Kündigung	

	

Die	Frist	 für	die	Kündigung	der	Mitgliedschaft	oder	einzelner	Geschäftsanteile	beträgt	zwei	 Jahre	

zum	Schluss	des	Geschäftsjahres.	Die	Kündigung	bedarf	der	Schriftform.	

	

§	7	 Übertragung	des	Geschäftsguthabens	

	

(1)		 Jedes	Mitglied	kann	seine	Genossenschaftsanteile	jederzeit	durch	schriftliche	Vereinbarung	einem	

anderen	ganz	oder	teilweise	übertragen	und	hierdurch	seine	Mitgliedschaft	ohne	Auseinanderset-

zung	beenden	oder	die	Anzahl	seiner	Genossenschaftsanteile	verringern,	sofern	der	Erwerber	Mit-

glied	der	Genossenschaft	wird	oder	bereits	ist.		

	

(2)		 Die	Übertragung	des/der	Genossenschaftsanteile	bedarf	der	Zustimmung	des	Vorstandes.	

	

§	8	 Tod	/	Auflösung	einer	juristischen	Person	oder	Personengesellschaft	

	

(1)		 Mit	dem	Tod	eines	Mitglieds	geht	die	Mitgliedschaft	auf	den	Erben	über.	Sie	endet	mit	dem	Schluss	

des	Geschäftsjahres,	in	dem	der	Erbfall	eingetreten	ist.	

	

(2)		 Wird	eine	 juristische	Person	oder	eine	Personengesellschaft	 aufgelöst	oder	erlischt	 sie,	 so	endet	

die	Mitgliedschaft	mit	dem	Schluss	des	Geschäftsjahres,	in	dem	die	Auflösung	oder	das	Erlöschen	

wirksam	geworden	ist.	Im	Falle	der	Gesamtrechtsnachfolge	wird	die	Mitgliedschaft	bis	zum	Schluss	

des	Geschäftsjahres	durch	den	Gesamtrechtsnachfolger	fortgesetzt.	
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§	9	 Ausschluss	

	

(1)		 Mitglieder	können	zum	Schluss	eines	Geschäftsjahres	ausgeschlossen	werden,	wenn	

	

a)		 sie	die	Genossenschaft	schädigen,	

b)		 sie	 die	 gegenüber	 der	 Genossenschaft	 bestehenden	 Pflichten	 trotz	 schriftlicher	 Aufforderung		

unter	Androhung	des	Ausschlusses	nicht	erfüllen,	

c)		 sich	ihr	Verhalten	mit	den	Belangen	der	Genossenschaft	nicht	vereinbaren	lässt.	

d)		 sie	unter	der	der	Genossenschaft	bekannt	gegebenen	Anschrift	dauernd	nicht	erreichbar	sind	

e)	 die	Voraussetzungen	 für	die	Mitgliedschaft	nicht	bestanden	oder	nicht	mehr	bestehen,	 insbe-

sondere	die	Werte,	wie	 sie	 in	§	2	Absatz	5	der	Satzung	 formuliert	 sind	nicht	oder	nicht	mehr	

eingehalten	werden.	

	

(2)		 Über	den	Ausschluss	entscheidet	der	Vorstand.	Das	Mitglied	muss	vorher	angehört	werden,	es	sei	

denn,	dass	der	Aufenthalt	eines	Mitgliedes	nicht	ermittelt	werden	kann.	Der	Beschluss,	durch	den	

das	Mitglied	ausgeschlossen	wird,	ist	dem	Mitglied	vom	Vorstand	unverzüglich	durch	eingeschrie-

benen	Brief	mitzuteilen.	Das	Mitglied	verliert	ab	dem	Zeitpunkt	der	Absendung	der	Mitteilung	das	

Recht	 auf	 Teilnahme	 an	 der	 Generalversammlung	 sowie	 seine	Mitgliedschaft	 im	 Vorstand	 oder	

Aufsichtsrat.	

	

(3)		 Gegen	den	Ausschlussbeschluss	des	Vorstands	kann	binnen	sechs	Wochen	nach	Absendung	schrift-

lich	 gegenüber	 dem	 Aufsichtsrat	 Widerspruch	 eingelegt	 werden	 (Ausschlussfrist).	 Erst	 nach	 der	

Entscheidung	des	Aufsichtsrats	kann	der	Ausschluss	gerichtlich	angefochten	werden.	

	

(4)		 Über	Ausschlüsse	 von	Vorstands-	und	Aufsichtsratsmitgliedern	entscheidet	die	Generalversamm-

lung.	

	

§	10	Auseinandersetzung	

	

(1)		 Das	Ausscheiden	aus	der	Genossenschaft	hat	die	Auseinandersetzung	 zwischen	dem	ausgeschie-

denen	Mitglied	bzw.	dessen	Erben	und	der	Genossenschaft	zur	Folge.	Die	Auseinandersetzung	un-

terbleibt	im	Falle	der	Übertragung	von	Genossenschaftsanteilen.	

	

(2)		 Die	Auseinandersetzung	erfolgt	aufgrund	des	von	der	Generalversammlung	 festgestellten	 Jahres-

abschlusses.	Das	nach	der	Auseinandersetzung	sich	ergebende	Guthaben	ist	dem	Mitglied	binnen	

sechs	Monaten	 nach	 Feststellung	 des	 Jahresabschusses	 auszuzahlen.	 Auf	 die	 Rücklagen	 und	 das	

sonstige	Vermögen	der	Genossenschaft	hat	das	ausgeschiedene	Mitglied	keinen	Anspruch.	

	

(3)		 Die	Generalversammlung	kann	beschließen,	dass	beim	Auseinandersetzungsguthaben	Verlustvor-

träge	anteilig	abgezogen	werden.	
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(4)		 Die	 Absätze	 1	 bis	 3	 gelten	 entsprechend	 für	 die	 Auseinandersetzung	 nach	 Kündigung	 einzelner	

Geschäftsanteile.	

	

§	11	Generalversammlung	

	

(1)		 Die	Generalversammlung	wird	durch	unmittelbare	Benachrichtigung	sämtlicher	Mitglieder	in	Text-

form	einberufen.	Die	Generalversammlung	wird	durch	den	Vorstand	einberufen.	Der	Aufsichtsrat	

kann	die	Generalversammlung	einberufen,	wenn	dies	im	Interesse	der	Genossenschaft	erforderlich	

ist.	

	

(2)		 Die	Einladung	zur	Generalversammlung	muss	mindestens	zwei	Wochen	vor	der	Generalversamm-

lung	 in	 Textform	erfolgen.	Bei	 der	 Einberufung	 ist	 die	 Tagesordnung	bekannt	 zu	machen.	 Ergän-

zungen	der	Beschlussgegenstände	müssen	den	Mitgliedern	mindestens	eine	Woche	vor	der	Gene-

ralversammlung	 in	Textform	angekündigt	werden.	Die	Mitteilungen	gelten	als	 zugegangen,	wenn	

sie	drei	Werktage	vor	Beginn	der	Frist	abgesendet	worden	sind.	

	

(3)		 Die	Generalversammlung	 findet	 am	Sitz	 der	Genossenschaft	 statt,	 sofern	nicht	 der	Vorstand	mit	

Zustimmung	des	Aufsichtsrates	einen	anderen	Ort	festlegt.		

	

(4)		 Jede	ordnungsgemäß	einberufene	Generalversammlung	 ist	unabhängig	von	der	Zahl	der	Teilneh-

mer*innen	beschlussfähig.	

	

(5)		 Jedes	Mitglied	hat	eine	Stimme.	

	

(6)		 Die	Mitglieder	können	schriftlich	Stimmrechtsvollmacht	erteilen,	die	auf	Verlangen	vorgelegt	wer-

den	muss.	Kein	Bevollmächtigter	darf	mehr	als	zwei	Mitglieder	vertreten.	Bevollmächtigte	können	

nur	Mitglieder	der	Genossenschaft,	Ehegatten,	eingetragene	Lebenspartner,	Eltern	oder	Kinder	ei-

nes	Mitglieds	oder	Angestellte	von	juristischen	Personen	oder	Personengesellschaften	sein.	

	

(7)		 Die	Generalversammlung	beschließt	mit	der	Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	(einfache	Stim-

menmehrheit),	 soweit	 keine	 größere	 Mehrheit	 bestimmt	 ist;	 Stimmenthaltungen	 bleiben	 unbe-

rücksichtigt.	Gibt	es	bei	einer	Wahl	mehr	Bewerber*innen	als	Mandate	vorhanden	sind,	so	hat	je-

de/r	Wahlberechtigte	so	viele	Stimmen,	wie	Mandate	zu	vergeben	sind.	Es	sind	diejenigen	Bewer-

ber*innen	gewählt,	die	die	meisten	Stimmen	auf	sich	vereinigen	(relative	Mehrheit).	

	

(8)		 Den	 Vorsitz	 in	 der	 Generalversammlung	 führt	 der/die	 Vorsitzende	 des	 Aufsichtsrats	 oder	 sein/e	

Stellvertreter*in	(Versammlungsleiter).	Durch	Beschluss	der	Generalversammlung	kann	der	Vorsitz	

einer	anderen	Person	übertragen	werden.	Die	Generalversammlung	bestimmt	die	Versammlungs-

leitung	auf		Vorschlag	des	Aufsichtsrates.	Die	Versammlungsleitung		kann	Schriftführende	und	er-

forderlichenfalls	Stimmenzählende	ernennen.	

	

(9)		 Die	Beschlüsse	werden	gem.	§	47	GenG	protokolliert.	



Seite	6	von	8	
 

§	12	Aufsichtsrat	

	

(1)		 Der	Aufsichtsrat	besteht	aus	mindestens	drei	Mitgliedern.	Die	Generalversammlung	bestimmt	die	

Anzahl	und	wählt	die	Mitglieder	des	Aufsichtsrats.	Die	Amtszeit	dauert	bis	zur	ordentlichen	Gene-

ralversammlung	drei	Jahre	nach	der	Wahl.	

	

(2)		 Der	Aufsichtsrat	ist	beschlussfähig,	wenn	mindestens	die	Hälfte	der	Mitglieder	an	der	Beschlussfas-

sung	 teilnimmt.	 Der	 Aufsichtsrat	 kann	 schriftlich,	 telefonisch	 und	 auf	 elektronischem	Wege	 Be-

schlüsse	fassen,	wenn	kein	Aufsichtsratsmitglied	diesem	Weg	der	Beschlussfassung	widerspricht.	

	

(3)		 Der	Aufsichtsrat	überwacht	die	Leitung	der	Genossenschaft,	berät	den	Vorstand	und	berichtet	der	

Generalversammlung.	 Dienstverträge	 mit	 Vorstandsmitgliedern	 werden	 vom	 Aufsichtsrat	 abge-

schlossen.	

	

(4)		 Der	Aufsichtsrat	wird	einzeln	vertreten	vom	Vorsitzenden	oder	von	dessen	Stellvertreter.	

	

§	13	Vorstand	

	

(1)		 Der	 Vorstand	 besteht	 aus	 mindestens	 zwei	 Mitgliedern.	 Er	 wird	 vom	 Aufsichtsrat	 bestellt.	 Die	

Amtszeit	beträgt	drei	Jahre.	

	

(2)		 Der	Vorstand	kann	vorzeitig	nur	von	der	Generalversammlung	abberufen	werden.	Der	Aufsichtsrat	

ist	befugt,	nach	seinem	Ermessen	Mitglieder	des	Vorstands	vorläufig,	bis	zur	Entscheidung	der	un-

verzüglich	einzuberufenden	Generalversammlung,	von	ihren	Geschäften	zu	entheben.	

	

(3)		 Der	Vorstand	kann	auch	 schriftlich,	 telefonisch	und	auf	 elektronischem	Wege	Beschlüsse	 fassen,	

wenn	kein	Vorstandsmitglied	diesem	Weg	der	Beschlussfassung	widerspricht.	Die	Beschlüsse	wer-

den	mit	der	Mehrheit	der	abgegebenen	Stimmen	gefasst.	

	

(4)		 Die	Genossenschaft	wird	durch	zwei	Vorstandsmitglieder	vertreten.	

	

(5)		 Der	Vorstand	führt	die	Genossenschaft	 in	eigener	Verantwortung.	Er	bedarf	der	Zustimmung	des	

Aufsichtsrates	für	

	

a)		 Investitionen	von	jeweils	EUR	5.000,00	oder	die	Aufnahme	von	Krediten,	

b)		 Abschlüsse	von	Miet-,	Pacht-	oder	Leasingverträgen,	sowie	anderen	Verträgen	mit	wiederkeh-

renden	Verpflichtungen	mit	einer	Laufzeit	von	mehr	als	1	Jahr	und/oder	einer	jährlichen	Belas-

tung	von	mehr	als	EUR	1.000,00,	

c)		 die	Errichtung	und	Schließung	von	Filialen,	

d)		 die	Gründung	von	Unternehmen	und	die	Beteiligung	an	anderen	Unternehmen,	

e)		 das	Auslagern	von	Aufgaben	und	Tätigkeiten	an	externe	Dienstleister	oder	Tochtergesellschaf-

ten,	
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f)		 sämtliche	Grundstücksgeschäfte,	

g)		 Erteilung	von	Prokura	und	

h)		 die	Aufstellung	und	Änderung	der	Geschäftsordnung	für	den	Vorstand.	

	

(6)		 Der	Vorstand	hat	mit	dem	Aufsichtsrat	den	Wirtschafts-	 und	Stellenplan	 zu	beraten.	 Er	hat	dem	

Aufsichtsrat	 mindestens	 vierteljährlich,	 auf	 Verlangen	 oder	 bei	 wichtigem	 Anlass	 unverzüglich,	

über	 die	 geschäftliche	 Entwicklung	 der	 Genossenschaft	 zu	 berichten.	 Dabei	muss	 er	 auf	 Abwei-

chungen	vom	Wirtschafts-	und	Stellenplan	eingehen.	

	

§	14	Gemeinsame	Vorschriften	für	die	Organe	

	

(1)		 Niemand	kann	für	sich	oder	einen	anderen	das	Stimmrecht	ausüben,	wenn	darüber	Beschluss	ge-

fasst	wird,	ob	er	oder	das	vertretene	Mitglied	zu	entlasten	oder	von	einer	Verbindlichkeit	zu	be-

freien	ist	oder	ob	die	Genossenschaft	gegen	ihn	oder	das	vertretene	Mitglied	einen	Anspruch	gel-

tend	machen	soll.	

	

(2)		 Wird	über	Angelegenheiten	der	Genossenschaft	beraten,	die	die	Interessen	eines	Organmitglieds,	

seiner/s	 Ehegatten/in,	 seiner	 Eltern,	 Kinder	 und	 Geschwister	 oder	 von	 ihm	 kraft	 Gesetzes	 oder	

Vollmacht	 vertretenen	Person	berühren,	 so	darf	 das	betreffende	Mitglied	 an	der	Beratung	nicht	

teilnehmen.	

	

(3)		 Das	betroffene	Mitglied	ist	vor	der	Beschlussfassung	zu	hören.	

	

§	15	Gewinnverteilung,	Verlustdeckung,	Rückvergütung	und	Rücklagen	

	

(1)		 Über	 den	 bei	 der	 Feststellung	 des	 Jahresabschlusses	 sich	 ergebenden	 Gewinn	 oder	 Verlust	 des	

Geschäftsjahres	entscheidet	die	Generalversammlung	 innerhalb	von	sechs	Monaten	nach	Schluss	

des	Geschäftsjahres.	

	

(2)		 Die	Generalversammlung	kann	einen	Verlust	aus	Rücklagen	decken,	auf	neue	Rechnung	vortragen	

oder	auf	die	Mitglieder	verteilen.	Die	Verteilung	von	Verlust	auf	die	Mitglieder	geschieht	 im	Ver-

hältnis	des	Standes	der	Geschäftsguthaben	am	Schluss	des	vorhergegangenen	Geschäftsjahres.	

	

(3)		 Bei	einem	Gewinn	kann	die	Generalversammlung	nach	Zuführung	des	erforderlichen	Anteils	in	die	

gesetzliche	Rücklage	und	der	Verzinsung	von	Geschäftsguthaben	den	verbleibenden	Gewinn	in	die	

freie	Rücklage	einstellen,	auf	neue	Rechnung	vortragen.	

	

(4)		 Gewinne	werden	nicht	an	die	Genoss*innen	ausgeschüttet.		

	

(5)		 Der	 gesetzlichen	Rücklage	 sind	mindestens	 20%	des	 Jahresüberschusses	 zuzuführen,	 bis	mindes-

tens	100%	der	Summe	der	Geschäftsanteile	erreicht	sind.	
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(6)		 Die	Mitglieder	haben	Anspruch	auf	die	vom	Vorstand	mit	Zustimmung	des	Aufsichtsrates	beschlos-

sene	Rückvergütung.	

	

(7)		 Ansprüche	auf	Auszahlung	Rückvergütungen	und	Auseinandersetzungsguthaben	verjähren	in	zwei	

Jahren	ab	Fälligkeit.	Die	Beträge	werden	den	Rücklagen	zugeführt.	

	

	

§	16	Bekanntmachungen		

	

Bekanntmachungen,	 deren	 Veröffentlichung	 vorgeschrieben	 ist,	 erfolgen	 unter	 der	 Firma	 der	 Genos-

senschaft	unter	www.genossenschaftsbekanntmachungen.de.	

	


